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mit den bloss „mittlem" Altersgenossen sitzen Pfui und
abermals pfui! Und diesem so „berechtigten, naturgemässen"
Sondergefühl kommt in Ludwigsburg (wie in fast allen
deniseben Städten) die Privat=pekulation grossmüthig entgegen.

Die „obere oder höhere Töchterschule"
ist ein Aktiennnternehmen, an das der Staat keinen Beitrag

leistet, wol aber die Stadtgemeinde; diese muss
pflichtschuldigst innert ihrem Kreis den „Hochgebornen" ein
erträgliches Dasein schaffen helfen. Die „Obern oder Höhern"
zahlen dann freilich auch per Schülerinrenkopf 40 Gulden
Jahresschulgeld. Dagegen gereicht es ihnen zur
Genugthuung, ihre Kinder nicht bloss hoch über dem kothigen
Plebs plazirt zu wissen, sondern sie auch in kleinere Klassen

von nur 5—10 Schülerinnen grnppirt zu sehen, allwo
den Ansprüchen der Individualität vollere Rechnung getragen

werden kann.
Noch schlimmer fast, betr. den Kastenunterschied, siehts

bei den künftigen Vertretern des starken Geschlechts aus.
Die Knabenklassen der „allgemeinen Volksschule" in
Ludwigsburg sind viel kleiner, als diejenigen der Töchter.
Warum Das „Lyzeum" hat vollständige
Vorbereitungsklassen vom untersten schulpflichtigen Altersjahr
herauf, und Du siehst in den breiten Strassen der weiland
Residenz ganz winzige Jüngelchen unter dem Kopfschild
rother, blauer, grüner Schulklassen mutzen mit fa-t mehr
Selbstgefühl daherschreiten, als der herausfordernste Student
unter seiner Kopfmütze birgt. So, Vaterland, königliches,
kannst ruhig sein; feststeht und treu die Wacht am Rhein
und am Neckar, an der Elbe und an der Spree : die gut
organisirten Standesschulen sind das wesentlichste
Schutzmittel gegen eine neue Invasion der Demokratie, der
Volksherrschaft

Die Besoldungs Verhältnisse der
Württembergischen Volksschullehrer gestalten sich also : Die Gemeinde
zahlt einen Baargehalt von 600 Gld. im „Mittel" nnd weist
eine Wohnung mit etwas Naturalien (Getreide) an oder
entschädigt deren Wegfall in Geld. Der gesetzliche Ausdruck
im „Mittel" hat die eigenthümliche Bedeutung, dass eine
Gemeinde beispielsweise an ihre fünf Lehrer 3000 Gld. zu
zahlen hat ; sie darf aber dem einen oder andern so viel
weniger als 600 Gld. zumessen, so viel sie dem dritten oder
vierten auf diese Durchschnittssumme zulegt. Da lernt sich
die „Unterordnung" um so sicherer, als die Geistlichkeit

noch durchweg die grösste oder die einzige Macht im
Schulgebiet ist. Unser Kollege an der obersten Mädchenklasse

der,, allgemeinen Volksschule" in Ludwigsburg erklärte
auf die Frage nach dem Stundenplan für die zweite Hälfte
des Vormittags: es folge nach der Pause etwa eine Viertelstunde

„Geographie" und dann bis 10 Uhr durch ihn, den
Lehrer, Vorbereitnngsunterricht für eine nachfolgende
Religionsstunde, die der Geistliche in der Kirche halte. Hier
passt das rosafarbige Bild von Mutter und Tochter oder
gar einer altern und Jüngern Schwester auf Kirche und
Schule keineswegs : da sind noch die M a g d d i e n s t e
Tagesordnung geblieben

Zu vorgenannter Gemeindebesoldung von 600 Gld. legt
der Stat nach 10 Dienstjahren 40 Gld., nach 20 Jahren
70 Gld. nnd nach 30 Jahren 100 Gld. zu.*) Dieser Staat
braucht sein Geld zu „höheren" Zwecken, als dass er es
in grösserem Mass an die „Volksschule" verschleuderte.
Dagegen wählt er durch das Mittel seines Kultuskonsistoriums
sämmtliche „Schulmeister" des Landes ; sollten sie da und
dort nicht „Ordre pariren", so versetzt er sie auf
zuträglicheren oder angemesseneren Boden. Die Gemeinden —
der Pfarrer etwa ausgenommen — haben in die Besetzung
der von ihnen fast allein dotirten Schulstellen nichts zu
sagen. In dem „unseligen 1848er Freiheitsjahre hatten die

*) Seit Januar '874 ist die Zulage auf 100, 140 und 200 ark
(à Fr. 1. 25) abgerundet.

Bommurien sich das Recht der Lehrerwahl erobert. Doch
es soll in seiner Anwendung — unter den sich so sehr
widersprechenden Anforderungen der Kirche und der Demokratie

— zu so viel Zerwürfniss geführt haben, dass der
Staat bei seinem baldig wieder erstarkenden ,,Zen'ralbewusst-
sein" ein „menschlich Rühren" hegte nnd rasch die Quelle
des Haders verstopfte. Naturgemä-s zahlen untt-r solchen
Verhältnissen im ganzen Lande Württemberg äusserst wenige
Gemeinden „freiwillige Besoldung^zulagen" an die ihnen
staatsväterlich zugesandten Lehrer.

Derart sind die Eindrücke, die ein Schweizer, der zur
„pädagogischen Linken" zählt, über die schwäbischen Volks-
schulzustände bei einem etwas nähern Einblicke gewinnt. Dass
wir in der Schweiz der Leute viele haben, die je bälder je
lieber unsere Staatsschule an die Württembergische
Kirchen- und Standesschule tauschten, davon
überzeugen uns diese „Rechten" tagtäglich. Wir bleiben darum
auch unsererseits anf dem Posten zur Verteidigung unserer
demokratischen Errungenschaften in dem Gebiet unserer
„allgemeinen Volksschule".

Mit all' diesen UYtheilen soll keineswegs verneint sein,
dass das Württembergische Volksschulwesen immerhin seine
recht guten Seiten habe. In der Pflege der Handwerksund

Gewerbeschulen, der Erstellung physikalischer

Schulapparate etc. ist Württemberg den
Schweiz. Anstrebungen vorangegangen und bat diesen guten-
theils zum Vorbild gedient.

*** Die" Pädagogik im Studienplan der Theo¬

logen.
I.

Seit die Bundesgesetzgebung den Geistlichen die Führung

der Zivilstandsregister und die Initiative in
Ehescheidungssachen abgenommen hat, ist ihre Aufgabe eine wesentlich

leichtere geworden, zumal der Zug der Zeit dahin geht,
sie auch noch von andern Funktionen zu entbinden. Es

ist daher begreiflich, wenn gerade die Thätigen und Rührigen

dieses Standes auf Mittel und Wege sinnen, für das

Wegfallende Ersatz zu bekommen und sich dem Gemeinwesen,

das ihnen Stellung verschafft, auf andere Weise nützlich

zu machen. Unter den Vorschlägen, die in dieser

Beziehung aufgetaucht sind, jist für uns Pädagogen der von

speziellem Interesse, die Geistlichen in erhöhtem Masse

beim Schulunterricht zu betheiligen, ihnen ausser dem

Religionsunterricht noch andere Gebiete desselben zu überweisen.

So wurde aus dem Schoosse der Geistlichkeit selber

geradezu ausgesprochen, es sollte jeder Pfarrer auch zugleich

Lehrer sein nnd neben seiner sonntäglichen Arbeit eine

Schulabtheilung übernehmen. Andere richten ihre Blicke
auf die zu gründenden Zivilschulen und hoffen, dass der

Staat ihnen dieselben als Wirkungsfeld zuweise. — Ueber

diese Frage bringt nun die „Reform, Zeitstimmen aus der

reformirten Schweiz," einen Artikel, betitelt „die Pädagogik
im Studienplan der Theologen" von Hrn. Seminardirektor

und Professor Rüegg i'n Bern. Er b°kämpft den

Vorschlag, jedem Pfarrer eine Schule zu übergeben, indem

er nachweist, dass das Schulamt einen ganzen Mann voll
und ganz erfordere; dass die Sclmlführung selbst, ausserdem

die Vorbereitung für den Unterricht und das Studium zur
Fortbildung Zeit und Kraft eines Mannes so in Anspruch
nehmen, dass es ihm nicht möglich sei, daneben noch eine

andere wichtige Aufgabe zu übernehmen; dass jedem Lehrer,

der die Woche hindurch mit Fleiss und Anstrengung
gearbeitet, der Sonntag ein ersehnter und nothwendiger Ruhetag

sei. Bei einer solchen Doppelaufgabe müsste daher
entweder der Mann unter der Last der Arbeit in Bälde er-
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lahmen, oder die beiden Aufgaben würden einander
beeinträchtigen, so dass keine befriedigend gelöst werden könnte.
Neben diesen gewiss schwer wiegenden Gründen Hessen sich
noch eine Reihe anderer nennen. Wenn wir auch zugeben,
dass der Urheber des Vorschlages wol nur kleine Pfarrgemeinden

im Auge hatte, so ist nicht zu vergessen, dass ausser

der sonntäglichen Predigt noch eine grössere oder kleinere

Zahl von „Ge chäften-' im Ressort des Geistlichen
verbleiben, besonders wenn derselbe, wie es die meisten
bisher gethan, auch andern öffentlichen Angelegenheiten, die
nicht speziell seines Amtes sind seine Aufmerksamkeit
schenken will. Dadurch würde aber der Gang des Schullebens

manche nachtheilige Störung und Unterbrechung
erleiden.

Trotzdem empfiehlt Hr. Rüegg, die Pädagogik in den

Stundenplan der Theologen aufzunehmen; zwar nicht in dem

Umfange, wie sie an den Lehrerbildungsanstalten gelehrt
werden muss, indem namentlich die Methodik sich auf e i n
Hauptfach, etwa die deutsche Sprache, beschränken könne.
Es soll also ein gewisses Minimum der Pädagogik jedem
Theologen geboten und wol auch beim Staatsexamen von
ihm gefordert werden. Und wozu eine solche Vermehrung
der Studienaufgabe? — Um die Geistlichen zu befähigen,
erstens den Unterricht an der Zivilschule oder an
Fortbildungsschulen überhaupt zu ertheilen, wozu sie vermöge
ihrer Bildung besonders geeignet seien, und zweitens um
sie in Zukunft noch mehr in Stand zu setzen, als Mitglieder

der Schulbehörden deren geistige Leiter zu sein. Wenn
auch in neuerer Zeit die Pfarrer nicht mehr von Amtswegen
Mitglieder der Schulpflegen seien, so werde es sich doch an
den meisten Orten von selbst machen, dass auch künftig
die Berathung und die Beaufsichtigung der Schule sich im
Geistlichen konzentrire.

Hier hört nun unsere Uebereinstimmung mit dem
verehrten Schulmanne von Bern auf, und wir können nicht
anders, als unser Befremden ausdrücken über diesen Vorschlag
und namentlich über die Zwecke, die damit erreicht werden
sollen. — Also nachdem sich die Schule kaum erst von der
erdrückenden Umarmung der Kirche lo=gewunden, soll sie

wieder derselben überliefert werden; denn das wäre doch
wol die Folge, wenn dem Geistlichen von Staatswegen dazu
verholfen würde, „dass er eine klare Einsicht habe in Wesen
und Ziel, in Mittel und Weg des Volksschulanterrichts,
damit ihm eine objektiv richtige Beurtheilung der Leistungen
wie der Methode, nnd dadurch ein fördernder Einfluss auf
das Leben der Schule möglich werde". Man wird zwar
sagen : die Schule ist und bleibt Sache des Staates, und der
einzelne Pfarrer ist nicht die Kirche. Auch gestehen wir
gerne zu, dass einzelne Geistliche es mit der Schule von
Herzen gut meinen und kräftige Förderer derselben sind.
Aber wem wäre es nicht bekannt, dass die grosse
Mehrzahl d e r s e 1 b e n h e u t e noch dieTren-
nung von Kirche und Schule als ein schweres

Unrecht ansieht, das der Kirche an g e -
than worden, und dass noch recht Viele sich nach den

Fleischtöpfen Aegyptens zurücksehnen, nach der schönen
Zeit, wo die Schule die Dienerin und ihr Gebiet die
unbestrittene Domäne der Kirche war, und dass sie mit Freude
jede Gelegenheit ergreifen und benutzen würden, um das
Verlorne wieder zurück zu erobern — Wir werden doch
nicht Preussen nachahmen wollen, wo eine pädagogische
Schnellbleiche auch zum Studienplan der Theologen gehört,
damit sie nachher als Rektoren der städtischen Schulen
und amtliche Lokalschulinspektoren auf dem
Lande der Schule und den Lehrern den Fuss auf den Nacken
setzen können Ist diese Gefahr speziell für uns Zürcher
für immer überwunden? Wir glauben nein. Es brauchte
nur der Erziehungsrath einmal reaktionär genug auszufallen

— was gar nicht in den Bereich der Unmöglichkeit gehört —
so würden sich die vielen Restaurationslustigen unter den

Geistlichen beeilen, wi.-der in ihre nunmehr auf's Neue ,,le-
gitimirte" Vormundschaftsstellung zur Schule sich zu
Legeben. Noch eine weitere angenehme Perspektive dürfte
sich dann für die Lehrerschaft aufthun. Es unterliegt wol
keinem Zweifel, dass der Glanz der Bezirkssçhulpflegen am
Verblassen ist und dass sie bei einer künftigen Verfasmngs-
revision wo! kaum zum zweiten Mal „gerettet" werden.
Läge dann nicht die Gefahr sehr nahe, dass Kantons- und
Erziehungsrath, wenn diese Behörden allenfalls in ihrer
Zusammensetzung auf dem betretenen Wage noch weitere
Fortschritte machen sollten, das Inspektorat Mäcnern übertragen
würden, welche „neben ihren Amtsgeschäften" noch die
nöthige Zeit haben, und ferner durch ihre „umfassende allgemeine

und spezielle theoretische Berufsbildung" dazu
besonders befähigt sind, zumal wenn ihnen noch „reiche praktische

Erfahrungen als langjährige Gemeinds- und
Bezirksschulpfleger" zu Gebote stehen

ii : Militärisch-pädagogische Briefe.
III.

(Rede des Herrn Oberstlt. Rudolf zur Eröffnung der
Lehrer-Rekrutenschule in Basel.)

Die neue Schweiz. Militärorganisation hat zur Mehrung
der Wehrkraft auch dem Lehrer eine Stellung zugewiesen,
die ihn nun in die schweizer. Armee einreiht. Mit dieser
Stellung tritt der Lehrer auf ein Gebiet, das ihm bisanhin
verschlossen war und auf dem er sich nun allen
andern Schweizerbürgern nebenordnet. Mit neuen Rechten hat
er auch neue Pflichten übernommen, und diese sind nicht
geringe. Von dem Lehrer wird nunmehr ein gleicher oder
noclT strengerer Dienst, werden die gleichen Strapazen
verlangt, wie von jedem andern Rekruten; er bat auh dieselben

Strafen zu bestehen, wenn hiefür die gleichen Bedingungen

vorhanden sind. Aber ich hege die Erwartung, da*s
dieselben vermöge der Bildung der Lehrerrekruten bei diesen
nicht bis zu dem durchschnittlichen Ma^se in Anwendung
kommen müssen; dass die Lehrer die Exerzitien und
sonstigen Anstrengungen mit Eifer, mit Willenskraft und
Ausdauer bestehen werden und dass sie sich in und ausser
der Kaserne stets so verhalten, wie es ihrem Stande
geziemt. Die Lehrerrekruten sollen alsdann so vorgebildet die
Militärschule verlassen, dass sie der Jugend während und
nach deren Schulzeit bis zum 20. Altersjahr den militärischen

Vorunterricht im Turnen voll und ganz ertheilen können;

sie sollten das zu leisten im Stande sein, zufolge der
Bildung, die sie schon in die Rekrutenschule mitbringen, und
gemäss des ausgewählt tüchtigen Instruktionspersonals, das
dieser Schule zu Gebote steht. Unsere Schule in hier soll
eine wahre Musterschule sein.

(Hierauf stellte der Redner sämmtliche Instruktionsoffiziere

deren nunmehrigen Schülern vor.)

Notizen betr. Lehrer-Rekrutenschulen,
I

Bezüglich der sanitarischen Untersuchung
der in die Rekrutenschulen einrückenden Lehrer verfügte
das Schweiz. Militäpdepartement:

Da es bei den Lehrern weniger auf Feldtüchtigkeit als
vielmehr darauf 'ankommt, dass dieselben zur Ertheilung
eines guten Tu r[n Unterrichts befähigt seien, so ist
bei der ärztlichen Untersuchung von der Körperlänge, dem

Brustumfang etc. abzusehen. Es ist dem freien Ermessen
der Untersuchungskommission zu überlassen, auch solche
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